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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus 
 

 

Der Bundesrat hat in seiner 893. Sitzung am 2. März 2012 beschlossen, zu dem Ge-
setzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 
nehmen: 

1. Zu Artikel 2 (§ 6 Satz 1, 2, 7 und 8 BVerfSchG)  

Artikel 2 ist wie folgt zu fassen: 

'Artikel 2 

Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes 

§ 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990  
(BGBl. I 2954, 2970), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2576) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter "die sie im automatisierten Verfahren nutzen." 
durch die Wörter "in denen sie Informationen zum Zwecke der Auswertung 
im automatisierten Verfahren bereithalten." ersetzt. 

b) Die Sätze 2, 7 und 8 werden gestrichen.' 

 

Begründung: 

In Folge der Anschläge vom 11. September 2001 haben die Innenminister und 
-senatoren der Länder vereinbart, dass es zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus eines umfassenden Wissens- und Informationsmanagements im 
Verfassungsschutzverbund bedarf (vgl. IMK-Beschluss vom 18. Juli 2004). 
Deshalb haben sie sich für die Schaffung eines NADIS-neu entschieden. Mit 
dieser Erweiterung des Verbundsystems sollte den Verfassungsschutzbehörden 
ermöglicht werden, gemeinsame Text- und multimediale Dateien ohne die bis-
herigen Einschränkungen zu führen. Zugleicht wurde das Bundesministerium 
des Innern gebeten, die Änderung des § 6 BVerfSchG zu initiieren.  
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Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Änderung des § 6 BVerfSchG 
ist nicht weitgehend genug, um die Verbunddatei NADIS-neu als umfassendes 
Analyseinstrument zu nutzen. Die Möglichkeit, mit NADIS-neu als gemeinsa-
me Text- und multimediale Datei zu führen wird nur ausnahmsweise für eng 
begrenzte Bereiche, insbesondere des Rechtsextremismus ermöglicht, die 
grundsätzliche Beschränkung auf eine Aktenhinweisdatei bleibt bestehen. Dies 
führt dazu, dass alle Daten, die über die Identifizierung einer Person hinausge-
hen, grundsätzlich nur in den jeweiligen Amtsdateien der einzelnen Verfas-
sungsschutzbehörden gespeichert werden können und nicht im Verbundsystem 
auch für die jeweils andere Behörde vorzufinden sind. Auch wenn hier eine 
erweiterte Speicherbefugnis für den Rechtsextremismus geschaffen wurde feh-
len die Daten, die für eine phänomenübergreifende Erkennung von extremisti-
schen bzw. terroristischen Netzwerkstrukturen erforderlich sind. Ereignisse, 
wie z. B. die Mordanschläge der Zwickauer Zelle, die nicht immer sofort und 
eindeutig einem Phänomenbereich zugeordnet werden können, könnten trotz 
der in dem Gesetzentwurf bislang vorgesehenen Änderung des § 6 Satz 8 
BVerfSchG nicht gespeichert werden. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung des § 6 Satz 8 BVerfSchG be-
rücksichtigt im Übrigen nicht das weiterhin bestehende nachhaltige Aufklä-
rungsinteresse an islamistischen Bestrebungen. Auch für sie gilt, dass die 
Grenze zwischen gewaltfreien islamistischen Bestrebungen und gewaltbereiten 
bzw. terroristischen islamistischen Bestrebungen fließend und dass legalisti-
sche Organisationen oftmals "der Einstieg bzw. der Wegbereiter" für den ge-
waltbereiten Islamismus sind. Insofern bedarf es auch zur Aufklärung von ge-
waltbereiten islamistischen Netzwerken einer umfassenden Speicherbefugnis in 
NADIS-neu.  

2. Zu Artikel 2a - neu - (§ 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 - neu - WaffG),  
Artikel 3 Absatz 1 (Inkrafttreten)  

a) Nach Artikel 2 ist folgender Artikel einzufügen:  

'Artikel 2a 

Änderung des Waffengesetzes 

 In § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2062) geändert 
worden ist, wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 
folgende Nummer eingefügt:  

"4. die Auskunft der Verfassungsschutzbehörden, ob Erkenntnisse vorlie-
gen, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach Absatz 2  
Nummern 2 und 3 bedeutsam sind."' 
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b) Artikel 3 Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:  

"(1) Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes treten am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Artikel 2a tritt am 1. Juli 2012 in Kraft." 

 

Begründung: 

Im Zuge der Ermittlungen um die sogenannte "Zwickauer Terrorzelle" ist of-
fenbar geworden, dass es gut organisierte Strukturen rechtsextremistischer 
Gewalttäter gibt, die bereit sind, zur Durchsetzung ihrer Ziele gezielt Waffen-
gewalt einzusetzen. In diesem Zusammenhang sind in mehreren Ländern an-
lassbezogene Abgleiche der Daten von bekannten Rechtsextremisten mit den 
Daten der legalen Waffenbesitzer durchgeführt worden. Bei diesen Datenab-
gleichen wurde festgestellt, dass eine -  wenn auch geringe - Anzahl von Per-
sonen über waffenrechtliche Erlaubnisse verfügte, obwohl bei den Verfas-
sungsschutzbehörden Erkenntnisse vorlagen, wonach diese Personen verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen verfolgen oder unterstützen und daher die Vo-
raussetzungen der Regelunzuverlässigkeit nach § 5 Absatz 2 Nummer 3 WaffG 
erfüllten. 

Das Waffengesetz verlangt von den zuständigen Vollzugsbehörden ausdrück-
lich nur, dass sie im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung eine unbeschränkte 
Auskunft aus dem Bundeszentralregister, eine Auskunft aus dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister und eine Stellungnahme der örtli-
chen Polizeidienststelle einholen. Mit Hilfe dieser Abfragen werden die Vo-
raussetzungen geschaffen, um u. a. das Vorliegen von Tatsachen für die An-
nahme der Regelunzuverlässigkeit im Sinne des § 5 Absatz 2 Nummern 1, 4 
und 5 WaffG prüfen zu können. Ob ein Antragsteller oder ein Inhaber einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis aber Mitglied 

- in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfecht-
bar verboten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot 
nach dem Vereinsgesetz unterliegt,  

- in einer Partei war, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungs-
gericht nach § 46 BVerfGG festgestellt hat, oder 

- einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgt oder 
unterstützt oder in den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt hat, die  

- gegen die verfassungsmäßige Ordnung, 

- gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen 
das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind, oder 

- durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährden, 

ist auf diesem Wege nicht zu erfahren, es sei denn, diese Person ist zugleich 
auch polizeilich/strafrechtlich in einschlägiger Weise in Erscheinung getreten.  

Die Regelunzuverlässigkeitsgründe des § 5 Absatz 2 Nummer 2 und 3 WaffG 
werden daher im Ergebnis anders als die übrigen Regelunzuverlässigkeitsgrün-
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de keiner systematischen Prüfung unterzogen. In Anlehnung an die Regelungen 
in § 8a Absatz 5 Nummer 4 SprengG, § 12b Absatz 3 Nummer 2 AtG und in  
§ 7 Absatz 3 Nummer 2 des LuftSiG soll daher mit dem Änderungsvorschlag 
bei jedem Antragsteller und - im Rahmen der Regelüberprüfung nach § 4  
Absatz 3 WaffG - jedem Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis eine ent-
sprechende Abfrage bei den Verfassungsschutzbehörden zur Prüfung der waf-
fenrechtlichen Zuverlässigkeit eingeführt werden. Art und Umfang der Aus-
künfte der Verfassungsschutzbehörden haben sich dabei strikt am Zweck der 
Abfrage zu orientieren (vgl. insoweit die Regelungen des § 12b Absatz 3 
Nummer 2 AtG und in § 7 Absatz 3 Nummer 2 des LuftSiG). 

 


